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 Beschlussvorlage 

 
 DS 479/2014/08-14 
 Status: 

Datum: 
öffentlich 
02.05.2014 

Fachbereich: 

Bearbeiter: 

Einreicher:  

Fachbereich I - Infrastruktur/Bau 

Herr Findeis 

Bürgermeister 

Betreff: Aufstellungsbeschluss für die 1. Änderung des Bebauungsplans 
"Gewerbegebiet 1" 

 
 
Beratungsergebnis der vorberatenden Gremien: 
 
07.04.2014 Bau- und Umweltausschuss 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt die ungeänderte Annahme der Drucksache und stimmt über den 
Beschlussvorschlag ab.  
 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig angenommen 
 

 

 
Beschlussfähigkeit: 

Gesetzliche Mitgliederzahl: 5 

Anwesend zu Sitzungsbeginn: 5 

Anwesend zu diesem Tagesordnungspunkt: 5 

 

 Ja Nein Enth 

DIE LINKE 2   

SPD 1   

Freie Fraktion    

FDP/FW/B90/GRÜNE 1   

CDU    

Bündnis für Hoppegarten 1   

Fraktionslos    

Gesamt 5 0 0 

 
 
17.04.2014 Ortsbeirat Dahlwitz-Hoppegarten 
 
Der Ortsbeirat Dahlwitz-Hoppegarten empfiehlt mit 6 Ja-Stimmen der Gemeindevertretung 
der Drucksache zuzustimmen.  
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29.04.2014 Hauptausschuss 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der bisherige Geltungsbereich wird um eine Straßenverkehrsfläche im Bereich Alter Feld-
weg erweitert. Der ursprüngliche Beschlussvorschlag wurde entsprechend um den dritten 
Satz ergänzt. Die Verwaltung empfiehlt, der geänderten Drucksache zuzustimmen. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Aufstellung der 1. Änderung 
des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 1“. Die Kosten des Verfahrens tragen die Ei-
gentümer der Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Der Gel-
tungsbereich wird um eine ca. 750 m² große Teilfläche des Flurstücks 690, Flur 6, 
Gemarkung Dahlwitz-Hoppegarten (Straßenverkehrsfläche Alter Feldweg) erweitert.  
 
 
 

 

 

     
Karsten Knobbe 
Bürgermeister 


	ref_voname
	Datum
	Gremium
	Text
	Abstimmungsergebnis
	Beschluß
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

